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Satzung der Stadt Neustadt an der Weinstraße  
vom 30.06.2020 

zur Änderung der Satzung über die Festsetzung eines Tourismusbeitrages 
in der Stadt Neustadt an der Weinstraße (Hebesatzsatzung) vom 21.11.2018 

 
 

Aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 
153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472) und der §§ 2 und 12 Abs. 1 
des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472), hat der Stadtrat der Stadt Neustadt an der Weinstraße 
in seiner Sitzung am 20.06.2020 die folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Satzung über die Festsetzung eines Tourismusbeitrages in der Stadt  

Neustadt an der Weinstraße (Hebesatzsatzung 
 
Die Satzung über die Festsetzung eines Tourismusbeitrages in der Stadt Neustadt an der Wein-
straße (Hebesatzsatzung) vom 21.11.2018 wird wie folgt geändert: 
 

§ 1 Beitragssatz erhält folgende Fassung: 
 
Der Beitragssatz für den Tourismusbeitrag wird 
 
a) für das Jahr 2020 auf 0% festgesetzt 
 
b) ab dem Jahr 2021 auf 6% festgesetzt. 
 
 
 

 
 

Artikel 2 
In Kraft treten 

 
 
Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2020 in Kraft. Sie ersetzt im Umfang der Änderungen 
die Satzung vom 21.11.2018. 
 
 
 
Neustadt an der Weinstraße, den 20.06.2020 
Stadtverwaltung 
 
 
 
 
Marc Weigel 
Oberbürgermeister 


